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 Euro Telematik AG, Riedweg 5, 89081 Ulm  

 
Nutzungs- und Geschäftsbedingungen easyfleet 

 
 
 

 
 
§ 1 Geltung und Änderung der AGB 
 
1. Die Euro Telematik AG (ET) bietet Internet-Dienstleistungen für den im 

Auftragsformular genannten Vertragspartner (Nutzer) aufgrund der nachfol-
genden AGB an. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nut-
zers finden keine Anwendung, auch wenn ET nicht explizit widerspricht. 

 
2. Diese AGB gelten vorbehaltlich einer Änderung durch ET bis zur vollständi-

gen Abwicklung der Ansprüche aus diesem Nutzerverhältnis. 
 
 
§ 2 Zustandekommen des Vertrags 
 

Das Vertragsverhältnis kommt auf Grund der Annahme des Auftrages zur 
Freischaltung des Nutzers auf dem Webportal „easyfleet®“ durch ET zu-
stande, die auch durch die Freischaltung des jeweiligen Dienstes konklu-
dent erklärt werden kann. 
 

 
§ 3  Leistungsumfang, Leistungsstörungen 
 
1. ET stellt die im Freischaltungsformular beschriebenen Leistungen in dem 

mit dem Nutzer vertraglich vereinbarten Umfang zur Verfügung.  
 
2. Die Telematik-Kommunikatonsdienste sind teilweise räumlich auf den 

Empfangs- und Sendebereich der vom jeweiligen Mobilfunknetzbetreiber 
betriebenen Funkstationen beschränkt. Sie können durch atmosphärische 
Bedingungen und topographische Gegebenheiten oder durch Hindernisse 
(Brücken, Tunnel, Gebäude, usw.) beeinträchtigt werden. Die Nutzung des 
Internets kann durch zusätzliche Beeinträchtigungen (z.B. Netzüberlastung) 
eingeschränkt sein. Der Nutzer wird hiermit ausdrücklich auf diese potentiel-
len Störungen hingewiesen. Diese nicht von ET zu vertretenden Störungen 
begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz oder auf Gewährleistung. 

 
3. Störungen können sich aus Gründen höherer Gewalt einschließlich Streiks, 

Aussperrungen und behördlichen Anordnungen ergeben sowie auf Grund 
technischer und sonstiger Maßnahmen, die an den Anlagen der ET bzw. 
der nachgeschalteten Dienstleister und Netzbetreiber für einen ordnungs-
gemäßen oder verbesserten Telematik-Kommunikatonsdienst erforderlich 
sind (z.B. Reparatur, Wartung, Software-Updates, Erweiterungen). Dies gilt 
auch für kurzfristige Kapazitätsengpässe aus Belastungsspitzen der Tele-
matik-Kommunikatonsdienste, der Mobil- und Festnetze sowie des Inter-
nets. ET haftet nicht für derartige Störungen. ET wird alle zumutbaren An-
strengungen unternehmen, um sie unverzüglich zu beseitigen, bzw. auf die 
Beseitigung hinzuwirken. 

 
4. Werden auf Grund von Änderungen des Leistungsumfanges des Internets, 

der Mobil- und Festnetze Änderungen im Leistungsumfang der Telematik-
Kommunikatonsdienste notwendig, wird ET dem Nutzer Art und Zeitpunkt 
der Leistungsänderung rechtzeitig bekannt geben. Hierfür gibt der Nutzer 
eine e-mail-Anschrift bekannt. Bei wesentlichen Beschränkungen des Lei-
stungsumfangs kann der Nutzer innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Änderungsmitteilung das Nutzungsverhältnis zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung außerordentlich kündigen. 

 
 
§ 4 Leistungen / Verpflichtungen des Nutzern 
 
1. Der Nutzer verpflichtet sich, die Telematik-Kommunikatonsdienste sowie 

die Internet-Dienstleistungen weder selbst noch durch andere vertragswid-
rig oder gesetzeswidrig zu nutzen. 

 
2. Der Nutzer wird ET die Möglichkeit einräumen, systembedingte Updates 

der Telematik-Software zu installieren. ET wird den Nutzern hierüber recht-
zeitig in Kenntnis setzen. 

 
3. Der Nutzer verpflichtet sich, Störungen unverzüglich anzuzeigen. 
 
4. Der Nutzer wird ET jede Änderung seines Namens, seiner Rechtsform, 

seines Geschäftssitzes unverzüglich mitteilen. 
 
 

 
 
§ 5  Vorübergehende Sperrung der Dienste 

 
 ET ist berechtigt, die Telematik-Kommunikatonsdienste und Internet-

Dienstleistungen vorübergehend einzustellen, 
 

• wenn eine erhebliche Abweichung von der vertraglich vereinbarten 
Nutzung registriert wird, insbesondere die Nutzung für andere Zwecke 
als die Nutzung im Zusammenhang mit Flottenmanagement Anwen-
dungen; 

• wenn das System technische Fehler aufweist und Modifikationen oder 
Wartungen erforderlich sind insbesondere, wenn Fehler auftreten, 
welche zu extrem erhöhten Nutzungsaufkommen führen; 

• bei einem Verstoß des Nutzern gegen vertragliche oder gesetzliche 
Bestimmungen. 

 
 

§ 6 Haftung 
 
1. Euro Telematik haftet für die von ihr oder ihren gesetzlichen Vertretern 

oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schä-
den, bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, jedoch mit 
der Maßgabe, dass die Haftung auf Ersatz des vertragstypischen, vorher-
sehbaren Schadens in Höhe von max. 5.000,-€ begrenzt ist. 

 
2. Für die Folgen von Störungen, Unterbrechungen und Funktionsbeeinträch-

tigungen der Telematik-Kommunikatonsdienste oder Internet-Dienste aus 
den Ziffern 3.2 bis 3.4 beschriebenen Gründen haftet ET nicht. 

 
3. ET haftet nicht, soweit der Nutzer ein Kommunikationsgerät verwendet, 

das nicht von ET zur Nutzung freigegeben worden ist. 
 
4. Ansprüche aus Gewährleistung verjähren nach Ablauf von 12 Monaten. 

Die Rechte des Nutzers als Käufer richten sich nach dem jeweils anwend-
baren Recht unter Ausschluss von § 376 HGB. 

 
5. Alle dem Nutzer in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich zugestandenen 

Rechte sind ausgeschlossen, insbesondere Schadenersatz für entgange-
nen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, mittelbare Schäden und Folge-
schäden. 

 
 
§ 7 Datenschutz 

 
Personenbezogene Daten, die erforderlich sind, um das Vertragsverhältnis 
einschließlich seiner inhaltlichen Ausgestaltung zu begründen oder zu än-
dern (Bestandsdaten gem. § 4 Abs. 1 Telekommunikationsdiensteunter-
nehmen-Datenschutzverordnung, TDSV) sowie personenbezogene Daten 
zur Bereitstellung von Telekommunikationsdienstleistungen (Verbindungs-
daten gem. §5 Abs. 1 TDSV) darf ET erheben, verarbeiten und nutzen.  

 
 
§ 8 Gerichtsstand und anwendbares Recht 
  

Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Firmensitz von ET, sofern der Nutzer 
Vollkaufmann ist und der Vertrag zum betrieb seines Handelsgewerbes ge-
hört. ET kann Ihre Ansprüche auch bei den Gerichten des allgemeinen Ge-
richtsstandes des Nutzer geltend machen. Ein etwaiger ausschließlicher 
Gerichtsstand bleibt unberührt. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

 
 
§ 9 Sonstige Bedingungen 
 
1. Änderungen der AGB bedürfen der Schriftform. 
 
2. Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen bleiben die 

übrigen Bestimmungen verbindlich. 
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